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Einleitung

Das „Einheitliche Programmplanungsdokument für die Gemeinschaftsinitiative Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen in der Strukturfondsperiode 2000-2006“ (EPPD LEADER+) wurde offiziell am 16. November 2000 bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Mit der Entscheidung vom 17. Dezember 2001 (K(2001) 1311) über die Gewährung eines Zuschusses aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL), Abteilung Ausrichtung hat die Europäische Kommission das Programm genehmigt.

Gemäß Pkt. 35 Abs. 2 der Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ ist der Kommission eine Ergänzung zur Programmplanung entsprechend Artikel 9 Buchstabe m) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 zu übermitteln.

Für die in der Ergänzung zur Programmplanung zu beschreibende Vernetzung aller ländlichen Gebiete gemäß des in den Leitlinien beschriebenen Titels 3 sowie aller an den gebietsbezogenen Maßnahmen beteiligten Einrichtungen und Verwaltungsstellen wird auf die Nationale Vernetzungsstelle Deutschland verwiesen. Die Arbeiten der Vernetzungsstelle erstrecken sich auf alle ländlichen Gebiete Deutschlands.

I
Beschreibung der Maßnahmen zur Durchführung der Titel

Mit Art. 36 der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission und mit der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 17.12.2001 über die Gewährung eines Zuschusses aus dem EAGFL-Ausrichtung für das Programm des Freistaats Thüringen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ wurde der Geltungsbereich für den EAGFL-Ausrichtung um Maßnahmen ausgedehnt, die in den spezifischen Verordnungen für die einzelnen Strukturfonds
 festgelegt sind, sofern sie für die Durchführung des Programms erforderlich sind.

1. Titel 1: Gebietsbezogene, integrierte Entwicklungsstrategien

Die Umsetzung von LEADER+ wird in inhaltlicher Hinsicht getragen durch ausgewählte Lokale Aktionsgruppen (LAG), welche für ein von ihnen abgegrenztes homogenes Gebiet Entwicklungsstrategien erarbeiten und über die Förderung von Projekten realisieren. Die Lokalen Entwicklungsstrategien orientieren sich an dem im Landesprogramm enthaltenen strategischem Entwicklungsrahmen.
Das Thüringer Landesprogramm sieht für die Umsetzung der gebietsbezogenen, integrierten Entwicklungsstrategien drei Maßnahmen vor, die die Förderung innovativer Projekte und die Unterstützung der LAG zum Gegenstand haben:

1. Investitionen und Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur,

2. Sonstige Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums,

3. Verwaltung und Management der LAG.

1.1 Maßnahmen 1 und 2: Maßnahmen zur Förderung innovativer Projekte

1.1.1.
Beschreibung der Maßnahmen

1.1.1.1
  Maßnahme 1: Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen

Gefördert werden private (betriebliche und überbetriebliche) sowie kommunale Initiativen zur Verbesserung der strukturellen Gegebenheiten in den Gebieten, zur Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen und Wertschöpfungsketten und zur Unterstützung wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und kultureller Prozesse. Dies geschieht durch direkte Förderung oder durch Verbesserung der Rahmenbedingungen.

1.1.1.2   Maßnahme 2: sonstige Entwicklungsmaßnahmen

Gefördert werden Maßnahmen nicht investiver und nicht infrastruktureller Art. Es handelt sich dabei überwiegend um die Verstärkung der lokalen und überregionalen Kooperationsstrukturen, die prozessorientierte Förderung des partnerschaftlichen Zusammenwirkens verschiedener lokaler Akteure sowie den Ausbau der nicht einkommenschaffenden Informations-, Bildungs- und Beratungsdienstleistungen.

1.1.2 Generelle Zielsetzung

Ziel der Maßnahmen ist es, auf die regional unterschiedlichen Bedingungen, Gegebenheiten und Anforderungen an eine nachhaltige ländliche Entwicklung aufbauend die Attraktivität der Region sowohl für die Einwohner als auch in ihrer Außenwirkung zu erhöhen, die Standortqualität zu steigern, Dienstleistungsangebote auszubauen und ländliche Infrastrukturen zu verbessern. Dies ist insbesondere durch die Mobilisierung endogener Potenziale zu erreichen. Die Maßnahmen ergänzen dabei die mit den „mainstream“-Programmen verfolgte Zielsetzung, soweit es zur Umsetzung LEADER – spezifischer Anliegen sinnvoll ist.

1.1.3
Kohärenz zu den Programmzielen

Ausgehend von der ex-ante-Evaluierung sind die Maßnahmen zur Förderung innovativer Projekte und die sie unterlegenden Handlungsfelder kohärent zu den im LEADER+- Landesprogramm formulierten Entwicklungszielen, wonach durch eine nachhaltige Nutzung lokaler Ressourcen und dem territorialen Bezug bei der Projektumsetzung eine breit getragene und akzeptierte ländliche Entwicklung eingeleitet werden soll. Durch die Forderung nach Innovation und Pilothaftigkeit wird dazu beigetragen, dass perspektivische Ansätze für übergeordnete Zielsetzungen hinsichtlich der „mainstream“ – Programme herausgebildet werden, die Praxisbezug aufweisen und spezifiziert sind.

1.1.4 Auswahlkriterien für Projekte

Die Förderfähigkeit von Projekten wird an inhaltlichen und formellen Förderkriterien gemessen. Die inhaltliche Bewertung wird durch die jeweils regional agierenden LAG vorgenommen. In formeller Hinsicht prüft daran anschließend das Thüringer Landesverwaltungsamt als Bewilligungsstelle.

In inhaltlicher Hinsicht werden durch die LAG geprüft:

-
Der Innovationsgehalt und die Pilothaftigkeit des Projektes,

-
Die Nachhaltigkeit des Projektes,

· Die Übereinstimmung mit den Inhalten und Zielen des Regionalen Entwicklungs-plans,

-

Die Übereinstimmung mit Querschnittsanliegen von LEADER+, insbesondere   hinsichtlich des Vorliegens eines neutralen bis positiven Beitrags zur Umweltverträglichkeit und der Wahrung der Chancengleichheit.

In formeller Hinsicht prüft die Bewilligungsstelle:

-

Das Vorliegen eines in inhaltlicher Hinsicht positiven Votums der entscheidungs-befugten LAG,

-

Die grundsätzliche Zuschussfähigkeit von Projektausgaben anhand der Rechtsvorgaben (s. a. Pkt. 1.1.7),

-

Formale Fördervoraussetzungen (z. B. Projektobergrenzen für Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen, Ausschluss von Doppelförderungen, Beteiligung der entscheidungsbefugten LAG am Datenaustausch, Wettbewerbskonformität des Projektes u. a.),

-

Die Vereinbarkeit der Förderung mit den gemeinschaftlichen Wettbewerbs-regelungen.

Handelt es sich um Projekte, deren förderfähige Gesamtkosten 300.000 € übersteigen, hat 

die Bewilligungsbehörde vor einer Förderung die Zustimmung des Thüringer Ministeriums 

für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt einzuholen.

1.1.5 Fördergegenstand

Die generellen Handlungsfelder, über die eine LEADER+- Förderung in Betracht kommt, orientieren sich an den übergeordneten Themen, wie sie in den EU-Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums aufgeführt sind. Demnach sind Projekte förderfähig, die den auf lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen gerichteten Einsatz von „know-how“ und Technologien, die Steigerung dörflich-ländlicher Attraktivität in sozialer und infrastruktureller Hinsicht, das Marktumfeld für lokale Erzeugnisse und die Einbindung und Inwertsetzung vorhandener kultureller und naturräumlicher Potenziale zum Gegenstand haben.

Dementsprechend kommen für eine Förderung insbesondere folgende Projektinhalte in Betracht:

„know-how“ und Technologien:

· Entwicklung neuartiger Verfahren bzw. neuartiger Wege zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Potenziale unter Anwendung neuen know-hows,

· Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in traditionellen Arbeitsfeldern, zur Verknüpfung unterschiedlicher Maßnahmeansätze, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Marktzugangschancen für lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen, und zum Aufbau neuer Kommunikations- und Informationsplattformen,

· Dezentrale Nutzung von Kommunikations- und Informationstechnologien, insbesondere zu Bildungszwecken,

· Entwicklung neuer Formen der alternativen Energieerzeugung (erneuerbare Energien), der alternativen Produktionsweise, des Erwerbs sowie der Einsparung natürlicher Ressourcen.

Lebensqualität:

· Entwicklung, Auf- und Ausbau neuer Formen des Leistungsangebots und der Daseinsfürsorge sowie Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Freizeit, Kultur, Soziales und Nahversorgung,

· Erweiterung der Infrastruktur durch Maßnahmen, die die Erholungseigenschaften des ländlichen Raumes verstärken,

· Schaffung von Bildungs- und Informationsmöglichkeiten vor Ort, die sich auf die gebietstypischen Potenziale und Ressourcen orientieren,

· Maßnahmen für Frauen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ausgenommen Maßnahmen der Aus- oder Weiterbildung  oder solche, die das unmittelbare Arbeitsumfeld betreffen (z. B. Zeitmodelle).

Aufwertung lokaler Erzeugnisse:

· Entwicklung neuartiger Formen des Marktzugangs und des Verkaufs,

· Entwicklung neuartiger Formen der Direktvermarktung von Produkten landwirtschaftlicher Erzeuger,

· Entwicklung und Aufbau regionaler Vermarktungsverbunde,

· Entwicklung von Organisationsformen bei der Vermarktung lokaler Erzeugnisse und Verbesserung der Logistik,

· Verflechtung innerregionaler Wirtschafts- oder Stoffkreisläufe,

· Maßnahmen zur Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung.

Natur und Kultur:

· Maßnahmen zur besseren Nutzung des Tourismuspotenzials sowie der besseren Auslastung und Vernetzung der vorhandenen touristischen Kapazitäten unter Beachtung der natürlichen Ressourcen,

· Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur unter Beachtung der natürlichen Ressourcen, 

· Nutzung der natürlich vorhandenen Potenziale zur Erzeugung erneuerbarer Energien,

· Maßnahmen zur Reduktion des Verbrauchs natürlich vorhandener Ressourcen,

· Nutzung vorhandener Potenziale (z. B. Bausubstanz, Kultur),

· Erhaltung der Landnutzung zum Zweck der Offenlanderhaltung auf naturschutzrelevanten Standorten mit schlechter Nutzungseignung sowie deren Inwertsetzung,

· Entwicklung, Erprobung und Nutzung neuer Verfahren einer Werterhaltung und Pflege der Naturräume, insbesondere von Natura 2000-Flächen und von Naturdenkmälern,

· Maßnahmen zur Information über NATURA 2000–Flächen,

· Neue Formen von Dienstleistungen im Bereich der Landschaftspflege und des Umweltschutzes,

1.1.6 Förderungsempfänger

Begünstige der LEADER+ - Unterstützung für eine regionale ländliche Entwicklung sind die LAG.

Förderungsempfänger sind die Träger der Projekte. Als solche kommen in Frage

· natürliche Personen,

· juristische Personen des privaten Rechts (ausgenommen sind Betriebe, die nicht die Kriterien für kleine und mittlere Unternehmen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 erfüllen)

· juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände).

Die Antragstellung erfolgt immer über die örtlich zuständigen Landwirtschaftsämter. Diese leiten die Anträge den LAG zu.

1.1.7 Förderfähige Kosten und Projekte

Die Förderfähigkeit von Kosten richtet sich nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000 sowie den einschlägigen Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts, insbesondere der Thüringer Landeshaushaltsordnung (einschließlich der Nebenbestimmungen zu § 44 LHO).

Personalkosten oder sächliche Verwaltungskosten können nur gefördert werden, wenn dadurch das Personal nicht besser gestellt wird als vergleichbare Landesbedienstete.

Investive Projekte und Infrastrukturprojekte kommen für eine Förderung regelmäßig nur in Betracht, wenn die förderfähigen Gesamtkosten eine Höhe von 300.000 € nicht übersteigen. Darüber hinaus kommt eine Förderung nur ganz ausnahmsweise in Betracht, wenn sich das Projekt in besonderer Weise in die jeweilige Entwicklungsstrategie einfügt und einen überdurchschnittlichen Innovations- und Nachhaltigkeitsgrad aufweist.

Projekte, die an bereits durchgeführte oder begonnene Aktionen im Rahmen einer integrierten regionalen Entwicklung - auch im Rahmen von LEADER II - anknüpfen und die sich zudem durch Originalität und Pilothaftigkeit auszeichnen können nur gefördert werden, wenn sie für sich betrachtet ein neues Projekt darstellen. Die bloße Fortsetzung bereits begonnener Projekte ist nicht förderfähig.

1.1.8 Art und Höhe der Förderung aus dem EAGFL/A

Bei der Förderung handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung. Gewährt werden nicht rückzahlbare Zuwendungen (verlorene Zuschüsse). Die Beteiligung des EAGFL/Ausrichtung beträgt 75 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Projekte öffentlicher Träger werden mit einem Fördersatz von 75 % unterstützt. Projekte privater Träger werden mit einem Fördersatz von 75 %, bei investiven Projekten und Infrastrukturprojekten mit 45 % unterstützt.

1.1.9 Rechtliche Grundlagen für die Vergabe von Mitteln

Die Verwaltungsbehörde gewährleistet, dass nur Förderungen vorgenommen werden, die im Einklang mit den gemeinschaftlichen Wettbewerbsregelungen stehen.

Da LEADER+ die „mainstream“-Programme ergänzt, kommen für eine Förderung nur Projekte in Betracht, die ausgehend vom Fördergegenstand über die folgenden genehmigten Hauptprogramme förderfähig wären:

· Operationelles Programm Ziel-1 des Freistaats Thüringen (Genehmigung der Europäischen Kommission C (2000) 3514 vom 15.12.2000),

· Entwicklungsplan für den ländlichen Raum (Genehmigung der Europäischen Kommission K (2000) 2907 endg. vom 29.09.2000).

Die unter diesen Programmen vorgesehenen Maßnahmen sind unter Glp. 4.4 des EPPD LEADER+ beschrieben.

Eine Förderung kommt ferner in Betracht, wenn sie

· die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, die unter Anhang I des EG-Vertrages fallen, betrifft und als bestehende Beihilfe im Sinne des Art. 1(b) der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 gewährt wird,

· in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen gewährt wird,

· als „de minimis“-Beihilfen in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf „de minimis“-Beihilfen gewährt wird,

· in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen gewährt wird.

Im Übrigen werden beabsichtigte Förderungen als Beihilfen zur Genehmigung notifiziert.

1.1.10 Maßnahmenverantwortliche Stellen

Programm- und maßnahmenverantwortliche übergeordnete Stelle ist das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt als Verwaltungsbehörde im Sinne von Art. 9 Buchstabe n) der VO (EG) Nr. 1260/1999.

Verantwortlich für die Vergabe der Mittel ist das Thüringer Landesverwaltungsamt als Bewilligungsstelle. 

Die LAG tragen dafür Sorge, dass die Projektinhalte mit den in den Lokalen Entwicklungsplänen beschriebenen Entwicklungsstrategien übereinstimmen.

1.1.11 Quantifizierte Ziele
Die Quantifizierung der Ziele erfolgt ausgehend von den in der Finanzplanung veranschlagten Mitteln. Die Höhe der vorgesehenen Mittel, die der Unterstützung investiver Projekte dienen soll indiziert das Ergebnis. Demnach ist ein Investitionsumfang von 22,2838 Mio. € zu erwarten. Nicht investiv werden 7,4279 Mio. € bewegt werden.

In Folge der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen werden Auswirkungen auf die Arbeitsmarktlage erwartet. Die Schätzung der gesicherten Arbeitsplätze bei produktiven Investitionen und des Beschäftigungseffektes erfolgt anhand eines Berechnungsmodus, wonach im investiven Bereich 204.517 € Gesamtkosten einem gesicherten Arbeitsplatz und im nicht investiven Bereich 61.355 € Gesamtkosten einem Personenjahr (PJ) entsprechen, wobei im nicht investiven Bereich ein 30%iger Zuschlag für Nebeneffekte vergeben wird. Änderungen der finanziellen Ausstattung von Maßnahmen bedingen selbstredend eine Änderung der berechneten Indikatoren.

Demnach sind 109 gesicherte Arbeitsplätze und 157 Personenjahre zu erwarten.

Es wird erwartet, dass sich die von den LAG zu erarbeitenden Entwicklungskonzepte auf folgende thematische Schwerpunktsetzung orientieren:

· Valorisierung des natürlichen und kulturellen Potenzials,

· Erhöhung der Lebensqualität.

Eine weitergehende Quantifizierung, gar eine Projektquantifizierung, die als Basis für die Begleitung und Bewertung des Programms dienen soll, ist erst nach Auswahl der LAG sinnvoll.

Eine a priori Quantifizierung ohne exakte Analyse der Programme der LAG und ohne Berücksichtigung ihrer Projektplanungsunterlagen wäre wissenschaftlich und methodisch bedenklich und würde lediglich unfundierte Kennziffern liefern.
1.1.12 Indikatoren für die Begleitung und Bewertung

Die im EPPD unter Glp. 9.6.1 aufgeführten Indikatoren einschließlich der unter Pkt. 1.1.11 genannten werden zur Begleitung und Bewertung herangezogen. Die „Leitlinien für die Bewertung von LEADER+ - Programmen“, die derzeit von der Europäischen Kommission, GD AGRI, ausgearbeitet werden und Indikatoren enthalten, werden, soweit relevant, bei der Begleitung und Bewertung als Rahmen Berücksichtigung finden.

Eine exakte Darstellung der Indikatoren ist erst nach Abschluss des LAG – Auswahlverfahrens möglich, da erst dann feststeht, welche thematischen Schwerpunkte die ausgewählten LAG im Rahmen ihrer gebietsbezogenen, integrierten Entwicklungskonzepte gewählt haben.

1.1.13 Finanzplan

Maßnahme 1

	Gesamtkosten
	Öffentliche Gesamt-kosten
	Finanzierung

	
	
	EAGFL-Ausrichtung
	Nationale Mittel

	
	
	Anteil an den öffentlichenGe-samtkosten
	Finanzierung EAGFL
	Nationale Gesamtkosten
	Nationale öffentliche Kosten
	Privatkosten

	23,4636
	15,5986
	75,00 %
	11,6989
	11,7647
	3,8997
	7,8650


Angaben in Mio. €

Maßnahme 2

	Gesamtkosten
	Öffentliche Gesamt-kosten
	Finanzierung

	
	
	EAGFL-Ausrichtung
	Nationale Mittel

	
	
	Anteil an den öffentlichenGe-samtkosten
	Finanzierung EAGFL
	Nationale Gesamtkosten
	Nationale öffentliche Kosten
	Privatkosten

	7,8211
	5,1995
	75,00 %
	3,8997
	3,9214
	1,2998
	2,6216


Angaben in Mio. €

1.2 Maßnahme 3: Verwaltung und Management der Lokalen 

Aktionsgruppen
1.2.1 Beschreibung der Maßnahme

Gegenstand dieser Maßnahme ist die Förderung der Verwaltung und des Managements der LAG.

Eine derartige Unterstützung ist notwendig, da Verwaltung und Management einerseits zeitintensiv ist, andererseits die nachhaltige Umsetzung einer Entwicklungsstrategie und deren Einbettung in weitere lokale Entwicklungsprozesse personelle und sachliche Ressourcen erfordern, die die LAG allein aus der Mitte der beteiligten Akteure nicht bereit stellen können.

Die Vernetzung und Durchführung gemeinsamer Aktionen im Zuge der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit (siehe dazu Pkt. 1.3) erfordert ebenfalls den Aufbau eines professionellen Managements in den LEADER+ - Gebieten.

1.2.2.
Generelle Zielsetzung
Ziel der Maßnahme ist die Einrichtung eines professionellen, effizienten Managements innerhalb der LAG zur nachhaltigen Gestaltung des Entwicklungsprozesses sowie die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Lokalen Programme durch die LAG. Es sind daher Verwaltungs- und Managementstrukturen zu schaffen, die geeignet sind, die LAG bei der Umsetzung der Entwicklungsstrategien effektiv zu unterstützen.

1.2.3
Kohärenz zu Programmzielen und Programmstrategie

Die professionelle Programmabwicklung auf LAG-Ebene ist ein zentrales Element zur Erreichung der Programmziele und zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie. Es besteht daher eine vollständige Kohärenz zwischen der Einrichtung eines professionellen Managements innerhalb der LAG, der ordnungsgemäßen Abwicklung der Programme und den Programmzielen.

1.2.4 Auswahlkriterien für Projekte
Es gelten die im Zuwendungswesen allgemein gültigen Kriterien, insbesondere das der Zweckmäßigkeit, der Angemessenheit und der Wirtschaftlichkeit der zu fördernden Maßnahme.

Eine Förderung kommt insbesondere nur in Betracht, wenn der jeweilige Kostenanfall für die Abwicklung der Programme erforderlich ist und der Stärkung und Entwicklung einer professionellen Verwaltung bzw. Managements innerhalb der LAG dient.

1.2.5 Fördergegenstand

Gegenstand dieser Maßnahme ist die Förderung der Verwaltung und des Managements der LAG inklusive der Durchführung der Bewertung auf LAG-Ebene, der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit.

1.2.6 Förderungsempfänger

Mögliche Förderungsempfänger sind die im Zuge des Auswahlverfahrens ausgewählten LAG, sofern sie rechtsfähig sind. Im Übrigen sind natürliche oder juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts Förderungsempfänger, die von der LAG mit der Trägerschaft für Maßnahmen der Verwaltung oder des Managements beauftragt wurden.

1.2.7 Förderfähige Kosten

Im Rahmen dieser Maßnahme sind die nachstehenden Aktivitäten förderfähig:
· Maßnahmen zur Schulung und Qualifizierung der Mitglieder der LAG (keine Reisekosten),

· Kosten für Personal, welches das Verwaltungs- oder Projektmanagement der LAG übernimmt (anerkannt werden Personalkosten, die denen von Landesbediensteten in der Höhe entsprechen, die Einstellung/Abordnung muss auf die Dauer des Aufgabenanfalls befristet sein), sowie Kosten für deren Schulung und Qualifizierung,

· Kosten für Projektmanagementdienstleistungen,

· Sachkosten, Büroausstattung (bspw. EDV-Ausstattung),

· Aktionskosten und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Publikationen und Broschüren, Veranstaltung oder Teilnahme von Tagungen, Kongressen u. ä.),

· Kosten für Begleitungs- und Bewertungsdienstleistungen,

· Kosten, die im Vorfeld und in der Anbahnung von Maßnahmen der gebietsübergreifenden oder transnationalen Zusammenarbeit anfallen,

· Vernetzungskosten (keine Reisekosten), d. h. Kosten für Zusammenarbeit sowie Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen zugelassenen LAG und im Rahmen von Veranstaltungen, die durch die nationale Vernetzungsstelle oder die europäische Beobachtungsstelle organisiert und/oder gefördert werden.

Für die Verwaltung und das Management einer LAG können höchstens 15 % der der LAG über Titel 1 zur Verfügung stehenden Gesamtmittel für die Förderung der vorstehend beschriebenen Kosten verwendet werden.

Die Förderfähigkeit von Kosten richtet sich im Übrigen nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts, insbesondere der Thüringer Landeshaushaltsordnung (einschließlich der Nebenbestimmungen zu § 44 LHO).

1.2.8 Art und Höhe der Förderung aus dem EAGFL/A

Bei der Förderung handelt es sich um eine Vollfinanzierung. Gewährt werden nicht rückzahlbare Zuwendungen (verlorene Zuschüsse). Die Beteiligung des EAGFL/A beträgt 75 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Die Höhe der Zuwendung beträgt 100 %.

1.2.9 Rechtliche Grundlagen für die Vergabe von Mitteln

Als Rechtsgrundlage dient die Thüringer Landeshaushaltsordnung.

1.2.10 Maßnahmenverantwortliche Stellen

Programm- und maßnahmenverantwortliche Stelle ist die Verwaltungsbehörde.

Bewilligungsstelle ist das Thüringer Landesverwaltungsamt. Dieses prüft die formal – rechtlichen Voraussetzungen der Förderung.

Die Abwicklung der Lokalen Programme, insbesondere die Verwaltung und das Management bzw. die Übertragung dieser Aufgaben obliegt den ausgewählten LAG. 

1.2.11 Quantifizierte Ziele

Es werden bis zu 15 % der über Titel 1 bereitgestellten Mittel zur Unterstützung der Verwaltung und des Managements der LAG verwendet werden. Eine exakte Quantifizierung ist allerdings erst nach Auswahl der LAG möglich und sinnvoll. Es wird davon ausgegangen, dass sich der tatsächliche Wert dem Maximalwert von 15 % annähert.

1.2.12 Indikatoren für die Begleitung und Bewertung

Als Ergebnisindikatoren gelten die tatsächlich eingesetzten Mittel. Zusätzlich ist die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Aktivitäten, wie sie unter Pkt. 1.2.7 dargestellt sind, zu ermitteln.

1.2.13 Finanzplan

	Gesamtkosten
	Öffentliche Gesamt-kosten
	Finanzierung

	
	
	EAGFL-Ausrichtung
	Nationale Mittel

	
	
	Anteil an den öffentlichenGe-samtkosten
	Finanzierung EAGFL
	Nationale Gesamtkosten
	Nationale öffentliche Kosten
	Privatkosten

	3,6703
	3,6703
	75,00 %
	2,7527
	0,9176
	0,9176
	0,0000


Angaben in Mio. €

2.
Titel 2: Förderung der Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gebieten

Titel 2 verleiht LEADER+ - Aktionen einen zusätzlichen Mehrwert, welcher sie gegenüber denen der „mainstream“-Programme weiter hervorhebt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Maßnahmen 1 und 2 des Titels 1.

2.1  
Beschreibung des Titels

Die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ setzt neben der Umsetzung von gebietsbezogenen integrierten Entwicklungsstrategien als weiteres wesentliches Element auf die Intensivierung der nationalen und transnationalen Zusammenarbeit. Die Maßnahmen des Titels der Initiative dient der Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Gebieten

· eines Mitgliedstaates (gebietsübergreifende Zusammenarbeit),

· mehrerer Mitgliedstaaten (transnationale Zusammenarbeit).

Die nationale und transnationale Zusammenarbeit ist einer der wesentlichen Punkte, die den Mehrwert von LEADER+ ermöglichen. Sie wird in ländlichen Gebieten durchgeführt, die im Rahmen von Titel 1 der Initiative ausgewählt wurden.

Der „know-how“-Transfer, also der gegenseitige Erfahrungsaustausch von erfolgreichen Projektansätzen, eine Zusammenführung der Humanressourcen sowie der finanziellen Mittel, welche in den an der Zusammenarbeit beteiligten Gebieten vorhanden sind, sind Grundelemente der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit darf sich jedoch nicht auf den Austausch von Informationen und Erfahrungen beschränken, sondern muss vielmehr zusätzlich in der Durchführung einer gemeinsamen Aktion bestehen, die möglichst von einer gemeinsamen Struktur getragen wird. 

Die Aktionen des Titels 2 reihen sich dabei in die klaren thematischen Leitlinien ein, die die LAG in ihrem Entwicklungsplan aufgestellt haben.

Der Unterstützung der Zusammenarbeit dient auch die Deutsche Vernetzungsstelle, die den LEADER+- Gebieten Technische Hilfe beim Aufbau der Zusammenarbeit leistet. Die Vernetzungsstelle ist bei der Suche nach potenziellen Partnern, bei der Übermittlung von Best-practice-Beispielen und der Projektabwicklung behilflich. Sie hilft zu klären, ob die am Projekt beteiligten ländlichen Gebiete, die keine LEADER-Gebiete sind bzw. sich in Drittstaaten befinden, eine Struktur aufweisen, die dem LEADER+- Konzept entspricht.

2.1.1 Gebietsübergreifende Zusammenarbeit

An der gebietsübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb eines Mitgliedstaates können neben den Gebieten, die im Rahmen von LEADER+ ausgewählt wurden, auch Gebiete, die im Rahmen von LEADER I und II förderfähig waren, bzw. ländliche Gebiete teilnehmen, die nicht LEADER-Gebiet sind, deren Struktur aber dem LEADER-Konzept entspricht und die vom Mitgliedstaat als solche anerkannt wurden. Die Anerkennung dieser Regionen ist impliziert in der Genehmigung des jeweiligen Projektes. Mit Ausnahme größerer Operationen im Rahmen einer spezifischen Thematik, deren Umsetzung ein größeres Gebiet voraussetzt als das der betreffenden LAG, kommen für einen Zuschuss aus diesem Programm jedoch nur die Operationen in den unter LEADER+ ausgewählten Gebieten in Betracht. Die Betreuungskosten hingegen können für sämtliche beteiligten Gebiete kofinanziert werden.

2.1.2 Transnationale Zusammenarbeit

Die transnationale Zusammenarbeit betrifft Projekte von LAG aus mindestens zwei Mitgliedstaaten.

Arbeitet jedoch ein unter LEADER+ ausgewähltes Gebiet nach den Bedingungen dieses Titels der Initiative mit einem Land außerhalb der Europäischen Union zusammen, dessen Struktur dem LEADER-Konzept entspricht, so kommen die in dem LEADER+ - Fördergebiet getätigten Ausgaben für eine Kofinanzierung in Betracht. Die Anerkennung dieser Region ist impliziert in der Genehmigung des jeweiligen Projektes.

2.2  
Generelle Zielsetzung

Durch gebiets- und grenzübergreifende Zusammenarbeiten sollen Kooperationspartner auf überregionaler und internationaler Ebene gefunden werden. 

Die Zusammenarbeit verfolgt zwei Ziele, die sich häufig ergänzen:

-
Erreichen der kritischen Masse, die erforderlich ist, damit ein Projekt sinnvoll und erfolgreich durchgeführt werden kann,

-
Streben nach Komplementarität.

Es soll erreicht werden, dass über die Zusammenarbeit mit anderen Gebieten durch Erkenntnisgewinn und durch Synergie von Ressourcen eine Optimierung der Entwicklungsstrategien bewirkt wird. Neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch soll dies vorrangig der Durchführung gemeinsamen Projekte dienen.

Ziel dabei ist es, dass durch die Zusammenarbeit in den betroffenen Gebieten über die Erreichung der mit der lokalen Entwicklungsstrategie verfolgten Ziele hinaus ein echter zusätzlicher Nutzeffekt bewirkt wird, der darin liegt, dass vorhandene Ressourcen gemeinsam genutzt, geschaffen oder zusammengeführt werden. Die Kombination der jeweils vorhandenen Möglichkeiten soll zusätzliche positive Effekte bewirken, die eines der beteiligten Gebiete für sich allein genommen nicht erreichen kann. Um diesen zusätzlichen Nutzeffekt zu erreichen, soll die Zusammenarbeit zwischen solchen Gebieten erfolgen, die vergleichbare Strukturdaten in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht aufweisen, so dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Aktion und Erfolg herleitbar ist.

2.3  
Kohärenz zu Programmzielen und Programmstrategie

Da bei der Umsetzung des Titels 2 die Handlungsfelder des Titels 1 auch im Rahmen der Zusammenarbeit zum Tragen kommen, wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1.1.3 verwiesen.

Die Forderung nach struktureller Vergleichbarkeit der kooperierenden Gebiete stellt sicher, dass Entwicklungen tatsächlich auf territoriale Eigenheiten aufbauen. Der Entwicklungsprozess kann dadurch nachhaltiger gestaltet werden. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass das Programmziel der Herausbildung von hochwertigen Partnerschaften verschiedenster Akteure auch zwischen den Gebieten eines Mitgliedstaates bzw. mehrerer Mitgliedstaaten, gegebenenfalls auch mit Drittländern, erreicht werden kann.

2.4  
Auswahlkriterien für Projekte

Bei der Auswahl der Titel 2 – Projekte gelten die unter Pkt. 1.1.4 beschriebenen inhaltlichen und formellen Prüfkriterien. 

Zusätzliche Auswahlkriterien sind:

· In inhaltlicher Hinsicht:

· Das zu fördernde Projekt wird durch einen echten zusätzlichen Nutzeffekt getragen (s. Pkt. 2.2).

· Die Zusammenarbeit ist notwendiger Bestandteil des Projektes, d. h. das mit dem Projekt verfolgte Ziel ist ohne die Zusammenarbeit nicht erreichbar.

· Die kooperierenden Gebiete weisen vergleichbare ökonomische, soziale und ökologische Strukturen auf und verfügen damit über eine sich entsprechende Problemlage.

· In formeller Hinsicht:

· In den Fällen, in denen die Zusammenarbeit nicht nur aus der Durchführung eines Einzelprojektes besteht, liegt der Kooperation der Gebiete eine Konzeption zu Grunde, die die inhaltliche Ausrichtung, gemeinsame Organisationsstruktur nebst Entscheidungsprozesse, Durchführungsmodalitäten, Zeit- und Finanzplanung erläutert.

· Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf den Austausch von Erfahrungen.

Entsprechend des Verfahrens im Rahmen der Durchführung des Titels 1 gilt die auf die Projekte bezogene sachlich-inhaltliche Bewertungskompetenz der LAG. In formeller Hinsicht prüft die Bewilligungsstelle.

2.5  
Fördergegenstand

Die generellen Handlungsfelder, über die eine LEADER+ - Förderung von Zusammenarbeit in Betracht kommt, entsprechen denen des Titels 1. D. h., sie orientieren sich ebenfalls an den übergeordneten Themen, wie sie in den EU-Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums aufgeführt sind. Demnach sind Projekte förderfähig, die den auf lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen gerichteten Einsatz von „know-how“ und Technologien, die Steigerung dörflich-ländlicher Attraktivität in sozialer und infrastruktureller Hinsicht, das Marktumfeld für lokale Erzeugnisse und die Einbindung und Inwertsetzung vorhandener kultureller und naturräumlicher Potenziale zum Gegenstand haben.

Hinsichtlich der Beschreibung von potenziellen Handlungsfeldern wird auf Pkt. 1.1.5 verwiesen.

Voraussetzung für die Durchführung einer gemeinsamen Aktion ist eine zielgerichtete Vorbereitung der Aktion.

Die Vorbereitung und Anbahnung (Studien, Planungen, Veranstaltungen u. ä.) kann daher Bestandteil des Antrages zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion sein.

2.6  
Förderungsempfänger

Begünstigte der LEADER+ - Unterstützung für eine regionale ländliche Entwicklung sind die lokalen Aktionsgruppen. Dies gilt auch für die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit.

Förderungsempfänger sind die Träger der Projekte. Als solche kommen in Frage

· natürliche Personen,

· juristische Personen des privaten Rechts (ausgenommen sind Betriebe, die nicht die Kriterien für kleine und mittlere Unternehmen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 erfüllen),

· juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände),

· die LAG, sofern sie rechtsfähig ist, hinsichtlich Kosten, die im Vorfeld einer gemeinsamen Aktion entstehen. Ist die LAG nicht rechtsfähig, sind natürliche oder juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts Förderungsempfänger, die von der LAG mit der Trägerschaft beauftragt wurden.

Die Antragstellung erfolgt immer über die örtlich zuständigen Landwirtschaftsämter. Diese leiten die Anträge den LAG zu.

2.7  
Förderfähige Kosten

Für die Förderfähigkeit von Kosten gelten die Ausführungen zu Pkt. 1.1.7.

2.8  
Art und Höhe der Förderung aus dem EAGFL/A
Bei der Förderung handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung. Gewährt werden nicht rückzahlbare Zuwendungen (verlorene Zuschüsse). Die Beteiligung des EAGFL/Ausrichtung beträgt 75 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Projekte öffentlicher Träger werden mit einem Fördersatz von 75 % unterstützt. Projekte privater Träger werden mit einem Fördersatz von 75 %, bei investiven Projekten und Infrastrukturprojekten mit 45 % unterstützt.

2.9  
Rechtliche Grundlagen für die Vergabe von Mitteln

Zu den rechtlichen Grundlagen s. Pkt. 1.1.9.

2.10
Maßnahmenverantwortliche Stellen

Programm- und maßnahmenverantwortliche übergeordnete Stelle ist das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt als Verwaltungsbehörde im Sinne von Art. 9 Buchstabe n) der VO (EG) Nr. 1260/1999.

Verantwortlich für die Vergabe der Mittel ist das Thüringer Landesverwaltungsamt als Bewilligungsstelle. 

Die LAG tragen dafür Sorge, dass die Projektinhalte mit den in den Lokalen Entwicklungsplänen beschriebenen Entwicklungsstrategien übereinstimmen.

2.11 Quantifizierte Ziele
Es gilt das zu Pkt. 1.1.11 dargelegte.

2.12 Indikatoren für die Begleitung und Bewertung

Für im Rahmen von Titel 2 durchgeführte Projekte sind die Indikatoren entsprechend dem dieser Aktion zuordenbaren Interventionsbereich nach Titel 1 zu erfassen (Outputindikatoren, Ergebnisindikatoren, Wirkungsindikatoren). Es gilt daher das zu Pkt. 1.1.12 dargelegte entsprechend.

Darüber hinaus gelten folgende Indikatoren:

· Anzahl der gebietsübergreifenden Kooperationen,

· davon mit angrenzenden Gebieten,

· Anzahl der transnationalen Kooperationen,

· davon mit Gebieten von Nicht-EU-Mitgliedstaaten,

· davon mit Gebieten in den EU-Beitrittskandidatenländern,

· Anzahl der im Rahmen der Kooperationen durchgeführten Projekte,

· Anzahl der LAG, die Kooperationen eingegangen sind.

2.13 Finanzplan

	Gesamtkosten
	Öffentliche Gesamt-kosten
	Finanzierung

	
	
	EAGFL-Ausrichtung
	Nationale Mittel

	
	
	Anteil an den öffentlichen Ge-samtkosten
	Finanzierung EAGFL
	Nationale Gesamtkosten
	Nationale öffentliche Kosten
	Privatkosten

	6,4853
	4,5397
	75,00 %
	3,4048
	3,0805
	1,1349
	1,9456


Angaben in Mio. €

3.
Titel 4: Technische Hilfe

3.1
Beschreibung der Maßnahme

Zur Sicherstellung des Programmerfolges sind Maßnahmen zur Begleitung und Bewertung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Professionalisierung der Programmverwaltung durchzuführen.

3.2
Generelle Zielsetzung

Ziel des Einsatzes von Mitteln der Technischen Hilfe ist es, zur qualifizierten und effektiven Umsetzung des EPPD beizutragen und die Erreichung der Programmziele zu unterstützen.

3.3
Kohärenz zu Programmzielen und Programmstrategie

Die Unterstützung im Rahmen der Technischen Hilfe dient der professionellen Programmumsetzung. Sie ist ein zentrales Element zur Erreichung der Programmziele und –strategie. Es besteht daher eine vollständige Kohärenz zwischen den im Rahmen der Technischen Hilfe vorgesehenen Maßnahmen und den Programmzielen.

3.4
Auswahlkriterien für Projekte

Es gelten die im Zuwendungswesen allgemein gültigen Kriterien, insbesondere das der Zweckmäßigkeit, der Angemessenheit und der Wirtschaftlichkeit der zu fördernden Maßnahme.

Eine Förderung kommt insbesondere nur in Betracht, wenn der jeweilige Kostenanfall für die Abwicklung der Programme erforderlich ist.

3.5
Fördergegenstand

Zweck der Förderung ist die Unterstützung der Programmumsetzung auf der Ebene der Verwaltungsbehörde und der programmverantwortlichen Stellen.

Folgende Fördergegenstände kommen in Betracht: 

Unterstützung bei der 

· Verwaltung (Sach- und Personalkosten),

· Begleitung (Aufbau und Durchführung eines Monitoringsystems einschließlich der Anschaffung, Pflege und ggf. Weiterentwicklung eines EDV-Systems, Kosten für entsprechende Dienstleistungen),

· Bewertung (Kosten für externe Durchführung von Evaluierungen),

· Öffentlichkeitsarbeit/Erfahrungsaustausch (z.B. Vorbereitung und Durchführung von Publizitätsmaßnahmen, Informationsveranstaltungen, Seminaren, Tagungen sowie Maßnahmen zur Gewinnung und zum Austausch von Erfahrungen).

3.6
Förderungsempfänger

Förderungsempfänger sind die Verwaltungsbehörde sowie die programmverantwortlichen Landesstellen des LEADER+ - Programms.

3.7
Förderfähige Kosten

Die Förderfähigkeit von Kosten richtet sich nach den Regeln 11.2 und 11.3. Verordnung (EG) Nr. 1685/2000.

Personalkosten oder sächliche Verwaltungskosten können nur gefördert werden, wenn dadurch das Personal nicht besser gestellt wird als vergleichbare Landesbedienstete.

Die Förderfähigkeit von Kosten richtet sich im Übrigen nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts, insbesondere der Thüringer Landeshaushaltsordnung (einschließlich der Nebenbestimmungen zu § 44 LHO).

3.8
Art und Höhe der Förderung aus dem EAGFL/A

Gewährt werden nicht rückzahlbare Zuwendungen (verlorene Zuschüsse). Die Beteiligung des EAGFL/Ausrichtung beträgt 75 % der förderfähigen Gesamtkosten.

3.9
Rechtliche Grundlagen für die Vergabe von Mitteln

Als Rechtsgrundlage dienen die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, insbesondere der Art. 2 Abs. 4 und Art. 23 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1685/1999.

3.10
Maßnahmenverantwortliche Stellen

Programm- und maßnahmenverantwortliche Stelle ist die Verwaltungsbehörde bzw. die programmverantwortlichen Landesstellen.

3.11
Quantifizierte Ziele

Indikativ verteilen sich die Mittel der Technischen Hilfe wie folgt:

	· Kostenart
	· indikative Schätzung des Mitteleinsatzes in EURO

	· Verwaltungs-, Durchführungs-, Begleit- und Kontrollaufgaben (gem. Regel 11.2 der VO (EG) Nr. 1685/2000)
	· 150.000

	· Einrichtung und Betrieb eines Monitoringsystems (inklusive der notwendigen EDV)
	· 45.000

	· Evaluierungen
	· 90.000

	· Öffentlichkeitsarbeit/Erfahrungsaustausch
	· 185.000


3.12
Indikatoren für die Begleitung und Bewertung

Als Ergebnisindikatoren gelten die eingesetzten Mittel. Zusätzlich werden die „Leitlinien für die Bewertung von LEADER+ - Programmen“, die derzeit von der Europäischen Kommission, GD AGRI, ausgearbeitet werden und Indikatoren enthalten, soweit relevant, bei der Begleitung und Bewertung als Rahmen Berücksichtigung finden.

3.13 Finanzplan

	Gesamtkosten
	Öffentliche Gesamt-kosten
	Finanzierung

	
	
	EAGFL-Ausrichtung
	Nationale Mittel

	
	
	Anteil an den öffentlichen Ge-samtkosten
	Finanzierung EAGFL
	Nationale Gesamtkosten
	Nationale öffentliche Kosten
	Privatkosten

	0,4719
	0,4719
	75,00 %
	0,3539
	0,1180
	0,1180
	0,000 


Angaben in Mio. €
4. Indikativer Finanzierungsplan nach Titeln und Maßnahmen 
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II
Organisatorische Strukturen und Verfahren der Abwicklung

1. Bei der Durchführung der Intervention beteiligte Stellen

1.1
Verwaltungsbehörde

Die Funktion der Verwaltungsbehörde gem. Art. 9 n) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 für das LEADER+ Programm wird von folgender Stelle wahrgenommen:

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,

Naturschutz und Umwelt

Referat 29

Beethovenplatz 3

99096 Erfurt

1.2 Zahlstelle

Zahlstelle im Sinne des Art. 9 o) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 ist das

Thüringer Landesverwaltungsamt

Referat 805

Weimarplatz 4

99423 Weimar

1.3 Stelle zur Durchführung der Stichprobenkontrollen

Die Kontrollen gem. Art. 10 – 14 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 werden durchgeführt durch das

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,

Naturschutz und Umwelt

Referat 29

Beethovenplatz 3

99096 Erfurt

Die organisatorische Zuteilung der Aufgabe innerhalb des Referates 29 wird sicherstellen, dass in funktionaler Hinsicht eine angemessene Trennung der Kontrollaufgaben nicht nur zu der Stelle, die für die Durchführungs- und Auszahlungsverfahren zuständig, sondern auch zu der Stelle, die maßnahmeverantwortliche Stelle ist, gewährleistet wird.

1.4 Unabhängige Stelle

Den Vermerk im Sinne des Art. 38 Abs. 1 f) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 erstellt das 

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,

Naturschutz und Umwelt

Referat 124

Beethovenplatz 3

99096 Erfurt

1.5 Bewilligungsstelle

Zuständig für Durchführungs- und Auszahlungsverfahren in Bezug auf Operationen ist das

Thüringer Landesverwaltungsamt

Referat 802

Weimarplatz 4

99423 Weimar

Die Bewilligungsstelle wird bei ihrer Aufgabenerledigung unterstützt von den Landwirtschaftsämtern:

	Landwirtschaftsamt Altenburg

Zeitzer Straße 76a

04600 Altenburg
	Landwirtschaftsamt Meiningen

An der Röthen 4

98617 Meiningen

	Landwirtschaftsamt Arnstadt

Mühlweg 16

99310 Arnstadt
	Landwirtschaftsamt Rudolstadt

Preilipper Straße 1

07407 Rudolstadt

	Landwirtschaftsamt Bad Frankenhausen

Kyffhäuserstraße 44

06567 Bad Frankenhausen
	Landwirtschaftsamt Sömmerda

Uhlandstraße 3

99610 Sömmerda

	Landwirtschaftsamt Eisenach

Frauenberg 17

99817 Eisenach
	Landwirtschaftsamt Tautenhain (Sitz Stadtroda)

Am Burgblick 23

07646 Stadtroda

	Landwirtschaftsamt Hildburghausen

Obere Allee 5

98646 Hildburghausen
	Landwirtschaftsamt Umpferstedt

Safransgarten Nr. 30

99441 Umpferstedt

	Landwirtschaftsamt Leinefelde

Lisztstraße 2

37327 Leinefelde


	Landwirtschaftsamt Zeulenroda

Schopperstraße 67

07937 Zeulenroda


Die Zuständigkeiten und Aufgaben der beteiligten Stellen sind im EPPD (Glp. 9) beschrieben und werden in der interventionsübergreifenden „Beschreibung der Systeme zur Verwaltung und Kontrolle der Strukturfonds im Geschäftsbereich des TMLNU mit allgemeinen Verfahrensregelungen“ (Mitteilung im Sinne des Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001) näher konkretisiert.

2.
Ablauforganisation für Projekte

Hinsichtlich der verwaltungsseitigen Umsetzung bei der Projektförderung (Bewilligungsverfahren) wird auf die Ausführungen im EPPD (Glp. 10.1.2) verwiesen.

Ablaufschema:
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3.
Verfahren für die Bereitstellung und Weiterleitung der LEADER+ - Finanzmittel
Der Finanzfluss ist im EPPD (Glp. 10.3) beschrieben. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Schema des Finanzflusses:


4. Datenaustausch

Gemäß Art. 34 Abs.1 der Verordnung Nr. 1260/1999 sorgt die Verwaltungsbehörde nach Möglichkeit für die Einrichtung eines Systems für die Erfassung zuverlässiger finanzieller und statistischer Daten über die Durchführung, die Indikatoren für die Begleitung und die Bewertung sowie für die Übermittlung dieser Daten, soweit möglich mit computergestützten Systemen, gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 438/2001.

Die Verwaltungsbehörde trägt dafür Sorge, dass der angestrebte Datenaustausch elektronisch vollzogen wird. Zu diesem Zweck soll ein computergestütztes Informationssystem zur Überwachung und Abrechnung der LEADER+ - Mittel geschaffen werden.

Die Verwaltungsbehörde trägt auch die Verantwortung für die Erfassung der aus LEADER+ - Mitteln geförderten Einzelprojekte einschließlich der finanziellen und materiellen Indikatoren. Für die Fördermaßnahmen wird die Errichtung einer zentralen Datenbank angestrebt, welche über Schnittstellen durch die Datenbanken der Bewilligungsbehörde gespeist werden soll. Hierzu sind zunächst die vorhandenen Datenbestände entsprechend den Anforderungen der Europäischen Kommission zu ergänzen. Über eine weitere Schnittstelle wird der Datenaustausch mit der Kommission gewährleistet. 

Kosten, die beim Aufbau der zentralen Datenbank und der verschiedenen Schnittstellen anfallen (z. B. durch die Beauftragung externer Dienstleister), können über die Technische Hilfe abgedeckt werden.

5. Anforderungen an Gebiete

5.1
Grundsätze

Unter Berücksichtigung der in Glp.1 des EPPD festgelegten Beschränkungen können Leader+ - Gebiete im gesamten Landesgebiet festgelegt werden.

Diese Gebiete sollen ländlichen Charakter besitzen und geographisch, wirtschaftlich und sozial gesehen eine homogene Einheit bilden. Die Abgrenzung kann unabhängig von Verwaltungsgrenzen erfolgen. Je LEADER+ - Gebiet wird jeweils eine LAG installiert werden. Insgesamt können bis zu 12 LAG in einem Auswahlverfahren zugelassen werden.

Die Bevölkerung des betreffenden Gebietes darf in der Regel 10.000 Einwohner nicht unter- und im allgemeinen 100.000 Einwohner in den dichtest besiedelten Gebieten (rund 120 Einwohner/km2) nicht überschreiten. Abweichungen, die diese Einwohnerhöchstzahlen nicht wesentlich überschreiten, können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Struktur des Gebietes eine weitere Abgrenzung als nicht sinnvoll erscheinen lässt und die Homogenität nicht in Frage gestellt ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn es keinen plausiblen Grund gibt, aus einem an sich homogenen Gebilde Teilgebiete heraus zu trennen.

Die LAG sind die Träger der Entwicklungsstrategie und verantwortlich für deren Durchführung. Sie müssen eine ausgewogene und repräsentative Gruppierung von Partnern aus unterschiedlichen sozioökonomischen Bereichen des Gebiets darstellen. Auf der Ebene der Entscheidungsfindung müssen Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Verbände mindestens 50 % der lokalen Partnerschaft stellen.

Die Mitglieder einer LAG müssen nachweisen, dass sie imstande sind, gemeinsam eine Entwicklungsstrategie für ihr Gebiet auszuarbeiten und durchzuführen. Die Eignung und Funktionsfähigkeit einer Partnerschaft sind vor allem anhand der Transparenz und Klarheit der Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten zu beurteilen. Die Fähigkeit der Partner, die ihnen zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen, muss ebenso gewährleistet sein wie die Effizienz der Funktionsweise und der Entscheidungsfindungsmechanismen (z. B. durch Vereinsstatuten, Gesellschaftsvertrag, Regionsvertrag, Organisationskonzept, etc).

Die Mitglieder der LAG müssen im betreffenden Gebiet ansässig sein. Sie müssen die Federführung einem Partner übertragen, der für die Verwaltung verantwortlich ist und für das ordnungsgemäße Funktionieren der Partnerschaft Sorge trägt. Eine Maßnahmeträgerschaft (im Rahmen der Technischen Hilfe) ist entweder einem Partner zu übertragen, welcher die Befähigung besitzt, öffentliche Zuschüsse zu verwalten, oder die LAG muss sich in einer von der Rechtsordnung vorgesehenen Organisationsform zusammenschließen, deren Satzung das ordnungsgemäße Funktionieren der Partnerschaft und die Befähigung zur Verwaltung öffentlicher Zuschüsse gewährleistet.

Die LAG müssen einen Entwicklungsplan vorlegen, dessen Entwicklungsstrategie die grundsätzlichen Überlegungen des EPPD berücksichtigt. Sie ist um eines der folgenden übergeordneten Themen zentriert:

· Einsatz neuen „know-hows“ und neuer Technologien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugnisse und Dienstleistungen der Gebiete,

· Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum,

· Aufwertung der lokalen Erzeugnisse, indem besonders Kleinbetrieben durch kollektive Maßnahmen der Marktzugang erleichtert wird,

· Valorisierung des natürlichen und kulturellen Potenzials.

Umfasst die Entwicklungsstrategie mehr als ein Thema, ist die Kohärenz nachzuweisen.

Die Entwicklungsstrategie muss auf das betreffende Gebiet und dessen besondere sozioökonomische Lage abgestimmt sein.

5.2
Auswahlkriterien

Die entsprechend dem veröffentlichten Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb um die Zulassung als LAG rechtzeitig vorgelegten Entwicklungspläne werden einem Auswahlverfahren unterzogen. Die Auswahl erfolgt vor allem anhand von Mindest- und Qualitätskriterien, die im EPPD unter Glp. 7.1 detailliert festgelegt sind.

III
Begleitausschuss

Entsprechend des Art. 35 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 und in Übereinstimmung mit dem LEADER+ - Programm wird ein Begleitausschuss eingerichtet, der sich mit den Fragen der Durchführung des LEADER+ Programms befasst. Der Begleitausschuss trägt den Namen "Begleitausschuss für das LEADER+ Programm des Landes Thüringen ". Er vergewissert sich hinsichtlich der Effizienz und Qualität der Durchführung der Intervention und nimmt die im Art. 35 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 festgelegten Aufgaben wahr.

Voll stimmberechtigte Mitglieder des Begleitausschusses mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter sind:

· das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt als 

      Verwaltungsbehörde im Sinne des Artikel 9 n) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999,

· das Thüringer Finanzministerium,

· das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur,

· das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Weitere ständige Mitglieder -mit beratender Funktion und Stimmberechtigung im Umfang der Regelung des Artikel 5 Absatz 1- stellen folgende Einrichtungen bzw. Wirtschafts- und Sozialpartner:

· Kommunale Spitzenverbände,

· Fremdenverkehrs- bzw. Tourismusverbände,

· Umweltverbände und –initiativen,

· Landfrauen und- Landjugendverbände,

· Land- und Forstwirtschaftsverbände,

· Gewerkschaften mit Bezug zum ländlichen Raum.

Die genaue Bezeichnung der einzelnen Mitglieder erfolgt in der Anlage 1.

Die Europäische Kommission, Generaldirektion AGRI, ist ständiges Mitglied mit ausschließlich beratender Funktion.

IV
Publizitätsmaßnahmen
Informations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß Art. 18 Abs. 3 d) der Verordnung (EG) Nr. 1260/99 sowie gem. Verordnung (EG) Nr. 1159/2000sollen das LEADER+ - Programm in der Umsetzungsphase bis 2006 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Maßnahmen leisten ein Beitrag zur transparenten Umsetzung des Programms.

Entsprechend den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1159/2000 ist vorgesehen, Informations- und Publizitätsmaßnahmen durchzuführen, die nachstehenden Anforderungen gerecht werden:

1. Ziele und Zielgruppen

Ziel der Informations- und Publizitätsmaßnahmen ist es, den Kenntnisstand der Öffentlichkeit über das LEADER+ - Programm zu erhöhen und die Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen, die LEADER+ bei der Umsetzung von Strategien und Projekten, die der Entwicklung des ländlichen Raums zu Gute kommen, leisten kann. Der Relevanz- und Nutzengrad der Gemeinschaftsinitiative soll hervorgehoben werden. Die Maßnahmen richten sich daher vor allem an

· die Akteure und potenzielle Vorhabensträger,

· die regionalen, lokalen und anderen öffentlichen Behörden,

· die Wirtschafts- und Sozialpartner,

· die relevanten Nichtregierungsorganisationen, insbesondere solche Institutionen, die die Querschnittsziele des Programms verfolgen, d. h. sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen oder die Verbesserung der Umwelt einsetzen.

Darüber hinaus soll die breite Öffentlichkeit über die Rolle informiert werden, die die Europäische Union und die zuständigen Bundes- und Landesstellen im Rahmen des LEADER+ - Programms spielen.

Insgesamt sollen die Maßnahmen dazu beitragen, ein breites Spektrum von Akteuren im ländlichen Raum zu mobilisieren, um damit endogene Potenziale für die ländliche Entwicklung zu erschließen.

Zur Erreichung dieser Ziele sollen nicht nur die traditionellen Medien, sondern auch das Internet oder andere Instrumente eingesetzt werden.

2. Maßnahmen und Inhalte

Zur Erreichung der mit den Informations- und Publizitätsmaßnahmen verfolgten Ziele wird die Zielgruppe laufend über die Umsetzung und Abwicklung des LEADER+ - Programms informiert. Für das Verständnis der Abläufe notwendige Materialien werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Komplexe Vorschriften und Sachverhalte sollen auf das Wesentliche konzentriert vermittelt werden.

Im Einzelnen ist vorgesehen:

2.1
Publizität des EPPD sowie der Programmergänzung
Sowohl das EPPD als auch das Ergänzungsdokument werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit ist auch der für die Umsetzung von LEADER+ in Thüringen verbindlich geltende Rahmen transparent.

Für das Ergänzungsdokument gilt darüber hinaus, dass es gem. Art. 35 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 vom Begleitausschuss bestätigt wird. Da es sich dabei um ein Forum handelt, auf dem sich die Partner, insbesondere die Vertreter der regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie weiterer relevanter Institutionen zur Verfolgung ihres gemeinsamen Zieles einbringen, erreicht die Programmergänzung bereits bei ihrer Erstellung wichtige Zielgruppen.

2.2
Hinweistafeln und Erinnerungstafeln

Werden Infrastrukturinvestitionen gefördert, ist die Aufstellung von Hinweistafeln an den betreffenden Baustellen und das Anbringen von bleibenden Erinnerungstafeln an Stellen, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, vorgesehen. Damit soll auf Förderschwerpunkte, Förderverfahren sowie auf die Mitwirkung der Europäischen Union aufmerksam gemacht werden.

2.3
Förderrichtlinie

LEADER+ wird verwaltungsverfahrensseitig über eine Förderrichtlinie umgesetzt. Der Förderrichtlinie sind u. a. Fördergegenstände, Fördervoraussetzungen und Verfahrensregelungen zu entnehmen. Sie wird im Staatsanzeiger veröffentlicht, Eingang in bestehende Förderhandbücher finden und über das Internet abrufbar sein.  

2.4
Informationsveranstaltungen, Seminare, Workshops, Beratungen, u.ä.

Einen Schwerpunkt der Informations- und Publizitätsaktivitäten stellen Informa​tionsveranstaltungen, Seminare, Tagungen, Beratungen sowie Wanderausstellungen dar. Somit ist eine unmittelbare Kommunikation mit den genannten Zielgruppen und der breiten Bevölkerung, auch über die Landesgrenzen hinaus möglich und sicher gestellt.

Diese Art der Kommunikation dient auch dem Zweck, die Partner bzw. die Multiplikatoren mit den Möglichkeiten der LEADER+ vertraut zu machen bzw. das vorhandene Wissen zu vertiefen.

Eine weitere, wichtige Informationsplattform sind Messen. Sie sind in besonderem Maße geeignet, einen Erfahrungsaustausch herbeizuführen und Kontakte herzustellen.

2.5
Sonderveröffentlichungen

Im Rahmen der Sonderveröffentlichungen ist an spezifische Vorhaben gedacht. Dies kann sich auf die Präsentation von beispielhaften Projekten beziehen ebenso wie auf die Präsentation der Gesamtarbeit einer Lokalen Aktionsgruppe. In Frage kommen aber auch Studien, die von der Verwaltungsbehörde oder den Aktionsgruppen in Auftrag gegeben und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

2.6
Internet

Anhand des Mediums Internet ist es möglich, ein breites Spektrum an Informationen einem unbegrenzten Kreis von Interessenten vorzuhalten. Die Nutzung dieses Informationsinstrumentes ist daher effektiv zu gestalten. Es werden Internetseiten eingerichtet, die sowohl allgemeine Informationen zu der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ als auch eine Präsentation der Lokalen Aktionsgruppen und ihrer Arbeit enthalten. 

2.7
Halbzeit- und Schlussevaluierung

Nach Maßgabe von Artikel 40 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 werden die Ergebnisse der Bewertungen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

2.8
Medienarbeit

Die Medien sind eine sehr spezifische und wichtige Zielgruppe, da sie der Öffentlichkeit gegenüber als Informationsmultiplikator wirken. Vor allem die regionalen Medien sollten daran interessiert sein, über abgeschlossene Genehmigungsverfahren, Programmfortschritte und erfolgreiche Projekte zu informieren. Dies wird in unterschiedlicher Weise geschehen, wie z. B. durch Pressemitteilungen, Pressekonferenzen und Interviews.

3.
Verantwortlichkeit

Die Verwaltungsbehörde trägt gem. Art. 46 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 gegenüber der Kommission die Verantwortung für die Publizität der Strukturfondsinterventionen. Sie ist Ansprechpartner der Kommission betreffend alle Angelegenheiten der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2000.

Die mit der Durchführung von LEADER+ beauftragten Verwaltungseinrichtungen tragen ebenfalls zur Information der Öffentlichkeit bei.

Die LAG tragen auf der Grundlage der Verwirklichung ihrer Lokalen Entwicklungskonzepte, ihrer Mitwirkung bei der Vernetzung und anlässlich der Vorstellung besonderer, d. h. innovativer und beispielgebender Projekte im Rahmen von Präsentationen, Aktionstagen, Tagungen, Seminaren u. a. zur Information der Öffentlichkeit bei. Sie verpflichten sich, sich am Datenaustausch des nationalen und europäischen Informationsnetzes zu beteiligen.

Letztlich werden Träger einzelner Projekte im Bewilligungsbescheid verpflichtet, die Herkunft der Fördermittel adäquat darzustellen.

4.
Finanzieller Rahmen

Die geplanten Publizitäts- und Informationsausgaben werden im Rahmen der Technischen Hilfe erbracht. Auf Ebene der Programmplanung sind 185.000 € vorgesehen.

5.
Bewertung der Maßnahmen

Für die geforderte Bewertung der Informations- und Publizitätsmaßnahmen hinsichtlich ihres Erfolges werden geeignete Erfolgsindikatoren entwickelt. In quantitativer Hinsicht ist insbesondere die Anzahl der in den verschiedenen Medien erscheinenden Hinweise auf LEADER+ ein Gradmesser.

Die Ergebnisse der Bewertung werden entsprechend dem Art. 40 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
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